Stellungnahme der 

Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren Österreichs 

zum 2. Gewaltschutzgesetz, 
insbesondere zu den erweiterten Anzeigepflichten
)
)
Die Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen Österreichs stehen den in den §§ 78 und 78a StPO zentral erweiterten Anzeigepflichten positiv gegenüber. Bisher bestehende Anzeige- und Meldepflichten bzw. Ausnahmen sind in verschiedenen Berufsgesetzen (u. a. Jugendwohlfahrtsgesetz, Ärztegesetz, Zahnärztegesetz, Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, Lehrerdienstrechtsgesetze, Med. Masseur- und Heilmasseurgesetz, Hebammengesetz…) formuliert. Sie sind in ihrer Heterogenität mehr oder weniger beachtet bzw. im Bewusstsein der jeweiligen Zielgruppen und werden unter Umständen zum Freibrief für deren zum Teil auch wenig zum Thema Gewalt sensibilisierte VertreterInnen, bei Wahrnehmung von Gewalt an Kindern nichts zu unternehmen. Vielmehr erfordern diese Vorgaben oftmals besonderes juristisches Verständnis (z.B. § 54 Abs. 5 ÄrzteG - wer ist Angehöriger iSd §166 StPO?). 
Nach § 78 Abs. 3  im Entwurf wird die Behörde oder öffentliche Dienststelle zu einer Anzeige verpflichtet, wenn insbesondere Gefahr der neuerlichen Opferwerdung hinsichtlich vorsätzlicher und sexueller Gewaltdelikte sowie gefährlicher Drohung besteht.
Vorschlag: Präzisierung der „öffentlichen Dienststelle“, da es gemeinhin unklar zu sein scheint, welche Einrichtungen damit gemeint sind, z.B. öff. Krankenanstalt, Privatklinik? 

Nach § 78a haben Personen mit besonderen Schutz- und Fürsorgepflichten gegenüber Kindern unverzüglich Anzeige zu erstatten, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen der Verdacht auf vorsätzliche und sexuelle Gewaltdelikte sowie gefährliche Drohung besteht.
Vorschlag: Abgrenzung des Personenkreises, dem die Sorge für körperliche und/oder seelische Integrität von Kindern und Jugendlichen obliegt zu jedermann/jederfrau, der/die zufällige Beobachtungen von Gewaltübergriffen macht. 

Nach wie vor wird Gewalt an Kindern als relativ wehrlosen Menschen sehr oft einfach hingenommen und bagatellisiert. Die so genannte „Gesunde Watschn“ erfährt immer noch hohe Akzeptanz, aber auch schwere Gewaltformen wie Prügel, Schlagen mit Gegenständen und Liebesentzug werden gemeinhin als „Erziehungsmittel“ gepflogen.
  Sexueller Missbrauch ist im letzten Jahrzehnt vermehrt diskutiert, enttabuisiert und auch überwiegend als Problem in der Familie bzw. im sozialen Nahraum aufgedeckt worden.

Es geht auch bei Gewalt an Kindern um ein Umdenken, um einen Paradigmenwechsel, den wir mit dem Gewaltschutzgesetz seit über zehn Jahren vornehmlich bei Gewalt an Frauen erleben: die Öffentlichkeit des Privaten, der Anspruch der gefährdeten Person auf Sicherheit, die Notwendigkeit einer Ächtung der Gewalt und die Verantwortung des Gewalttäters. Es kam zu einem neuen Verständnis der häuslichen Gewalt und einer anderen Konzeption der staatlichen Reaktion auf diese Gewalt.
 Dieser Wandel hat aber leider die Kinder nicht ausreichend erfasst, z.B. wird das Instrumentarium, das der Jugendwohlfahrt mit dem Gewaltschutzgesetz in die Hand gegeben wurde, nämlich zum Schutz von Kindern einstweilige Verfügungen zu beantragen, kaum angewandt.
Grundsätzlich gilt es, den Nachwirkungen eines jahrhundertealten Züchtigungsrechts entgegenzutreten, durch das eine große Zurückhaltung insbesondere bei Verfolgung „nicht schwerer Gewalt“ entstanden ist. Seit 1989 existiert in Österreich das Recht auf gewaltfreie Erziehung: „Das Zufügen von körperlichem und seelischem Leid ist unzulässig“ (§ 146 a ABGB). Diese Bestimmung wurde mit keinem Sanktionscharakter ausgestattet. Seitdem wurden viele Hilfe- und Unterstützungseinrichtungen für von Gewalt betroffene Kinder geschaffen, in erster Linie freie Jugendwohlfahrtsträger, die die Aufgaben der Jugendwohlfahrtbehörden zur Sicherung des Kindeswohls unterstützen, etwa Kinderschutzzentren und Sozialpädagogische Familienhilfen. Vermehrte Sensibilisierung dürfte zwar damit einher gegangen sein, indem diese Angebote zur Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen auch entsprechend genutzt wurden (werden), jedoch wird in der Regel nicht mit letzter Konsequenz dem Unwert des Gewalthandelns Rechnung getragen, d.h. entsprechend mit Maßnahmen für Gewalttäter begegnet. 
Die Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen Österreichs befürworten die Priorität des staatlichen Schutzes von Kindern vor Gewalt und bei Vorliegen von Gewalterfahrungen den Anspruch auf Strafverfolgung von Tätern. Die Vertrauens- und Verschwiegenheitsbasis gegenüber Gewaltopfern ist zwar auch wichtig, hat aber bei begründeten Verdachtsmomenten in den Hintergrund zu treten. Das Signal an Betroffene soll sein, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Gewalt erfahren wurde, sondern dass es vielmehr Unrecht ist, dem nachgegangen und welches gegebenenfalls sanktioniert wird. Selbst bei manifesten (beweisbaren) Gewalttaten wird derzeit immer wieder von verschiedenen Berufsgruppen, die das wahrnehmen, sei es aufgrund sichtbarer Verletzungen, verbalen Hinweisen oder auch sonstigen Auffälligkeiten des Kindes bzw. des Bezugssystems mit Verunsicherung und vielfach Außerachtlassung von Unterstützung und Hilfestellungsmaßahmen begegnet. Es erfolgt Zurückhaltung bei weiteren möglichen Schritten, da oft nicht klar, transparent oder steuerbar erscheint, was eine Anzeige nach sich zieht.
Die Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen verfügen mittlerweile über eine zehnjährige Erfahrung, dass konsequentes polizeiliches und justizielles Handeln in Kooperation mit Opferschutzeinrichtungen
1. Gewalt (gegen Frauen und Kinder) unterbricht/beendet (Wegweisung, Betretungsverbot),
2. diese auch nachhaltig beenden hilft mit Hilfe der einstweiligen Verfügung und Begleitmaßnahmen (meist Trennung bzw. Scheidung),
3. Täter mit ihrer Verantwortung in die Pflicht nimmt (Wegweisung, Betretungsverbot, gelindere Mittel, Weisungen/Auflagen, Untersuchungshaft, Anti-Gewalt-Training, Therapie…),

4. ein deutliches Signal an Opfer wie Täter und an die Gesellschaft sendet, dass Gewalt verboten ist und der Staat diese ächtet und ahndet.

Es geht darum, dass Kinder dazu ermutigt und ermächtigt werden, zum erlittenen Unrecht zu stehen und es mit Hilfe der Behörden, Justiz  und Opferschutzeinrichtungen zu überwinden. Unrecht muss benannt und mit den Mitteln des Strafrechts gewichtet werden. Das schließt den respektvollen und schonenden Umgang mit Betroffenen nicht aus -  im Gegenteil, ein vermuteter strafrechtlich relevanter Sachverhalt bekommt entsprechende Würdigung und wird nicht als belangloses bis strafunwürdiges Verhalten weiterbehandelt. Kinderrechte auf staatlichen Schutz und auf Intervention gehen einher mit Achtung der Würde, auf Sicherheit vor weiterer Gewalt und auf schonende Behandlung zur Vermeidung von Retraumatisierung und Reviktimisierung. Entsprechende gesetzliche Vorkehrungen wurden geschaffen, um Kindern schonende Verfahren zu gewährleisten und die polizeiliche und gerichtliche Routine kann und muss noch mehr daraufhin ausgerichtet werden. Voraussetzung ist koordiniertes Vorgehen der befassten Einrichtungen, Behörden und Gerichte.
Vorschlag: Ähnlich wie bei Vorgehen beim Gewaltschutzgesetz oder Stalking soll die Polizei dazu angehalten werden, bei Verdacht und Anzeigen von Gewalt gegen Kinder mit Wegweisung und Betretungsverbot zu reagieren und diese an die Staatsanwaltschaft, Jugendwohlfahrt und das Gewaltschutzzentrum zu melden. Diese Information zieht zwingend eine entsprechende Absprache und Kooperation zwischen den befassten Einrichtungen nach sich, indem in Fallbesprechungen mit den involvierten Einrichtungen die beste Lösung gesucht, erörtert, dokumentiert und umgesetzt wird. Gleichzeitig sind unter besonderer Rücksichtnahme auf die Situation des Kindes flankierende Maßnahmen zu dessen Schutz und Sicherheit zu setzen, darüber hinaus auch unverzüglich psychosoziale Beratung, Unterstützung und Begleitung. An Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen werden von der Polizei Daten über Wegweisungen und Betretungsverbote sowie bei Stalking übermittelt. Hier handelt es sich um eine bereits bewährte Struktur, die für Datenübermittlung bei Kindern und Jugendlichen als Opfern übernommen werden könnte. Diese Stelle nimmt aktiv Kontakt zum Opfer auf und die Unterstützung hat vor der ersten polizeilichen Einvernahme einzusetzen. Neben der Einzelfallarbeit könnte die dafür notwendige Gewaltpräventions-, Kooperations-, Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gesetzesevaluation zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in den jeweiligen Fachbereichen und allen gesellschaftlichen Ebenen geleistet werden.
Vorschlag: Sollte die Anzeigenpflicht der Personen mit Garantenstellung nach § 78a StPO  am Widerstand z.B. der ÄrztInnen u.a. scheitern, soll anstelle der Anzeigenpflicht eine unverzügliche Meldepflicht an die Jugendwohlfahrt normiert werden.
Konsequent soll nach § 78a die Schutzpflicht für die körperliche und seelische Integrität von Kindern und Jugendlichen die Menschen mit Garantenstellung treffen. Die Ausnahme von Selbst- und Angehörigenbelastung entspricht menschenrechts- bzw. verfassungsgesetzlichen Anforderungen. Die Ausnahme von Seelsorgern hingegen ist nicht ganz nachvollziehbar, umso mehr, wenn man ins Treffen führt, dass PsychotherapeutInnen eine sehr ähnliche Rolle ihrem Klientel gegenüber einnehmen. Außerdem entbehrt auch im seelsorglichen Bereich der Umgang mit Missbrauch und Gewalt oft die nötige Distanzierung bzw. gibt es vornehmlich in den letzten Jahren sehr viele Hinweise, dass hier auch Missstände in diesem Zusammenhang herrschen. 
Vorschlag: Streichung der Ausnahme der Seelsorger in § 78 a Abs. 2 Z. 2 .
Dessen ungeachtet sind Anzeigen wegen Gewalt auch sinnvoll in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang, um alle möglichen Spuren unmittelbar zu sichern bzw. sichern zu lassen.
 Gleichzeitig erfolgt die stabilisierende psychosoziale Prozessbegleitung des Opfers sowie die Einleitung der juristischen Prozessbegleitung. Dem Einwand von Einrichtungen im Kinderbereich, dass eine einheitliche Anzeigepflicht die Situation von Kindern verschlimmern würde, kann nicht ohne weiteres gefolgt werden. Schwierig ist die Lage von betroffenen Kindern allemal, aber eine Zurückhaltung bezüglich einer Anzeige wäre das falsche Signal. Das Anvertrauen des Kindes bedingt natürlich deren Einbezug in Form altersgerechter Erklärungen und Berücksichtigung bei weiteren Schritten im Sinne einer Ermächtigung sowie auch die Auseinandersetzung mit dessen Unsicherheiten, Ängsten und allenfalls Traumatisierung. Es geht darum, dem Kind, dem Täter und dem Umfeld Grenzüberschreitung und Unrecht zu verdeutlichen und alles zu mobilisieren, was Abhilfe verspricht. Im Sinne des vorgeschlagenen § 197a StPO kann es zu einer Abbrechung des Verfahrens im Opferinteresse kommen, um es in angemessener Zeit nach einer Stärkung des Kindes oder Jugendlichen (nach längstens sechs Monaten) fortzusetzen. In manchen Fällen kommt es auch dazu, dass Opfer nicht mehr aussagen möchten und dies eine Einstellung des Verfahrens nach sich zieht. Der Schaden dürfte hier aber auch mit Anzeige nicht größer sein als ohne Anzeige. In Fällen, in denen die Beweislage ein Verfahren schwierig macht und eine Einstellung nach sich zieht, kommt Erklärungsbedarf auf, der aber lange noch nicht heißt, dass Opfer dann nie und nimmer bereit wären, sich weiterhin über erlittenes Unrecht anzuvertrauen. Zudem bestehen nunmehr mit den Opferrechten in der StPO Möglichkeiten, z.B. nach Einstellung eines Verfahrens dessen Fortführung durch die Staatsanwaltschaft zu verlangen.  Eine Einstellung  des Verfahrens bedeutet nicht automatisch, dass der Täter unschuldig ist oder dem Opfer nicht geglaubt wird, auch wenn es vorderhand zuerst einmal so ankommt. Es geht oft darum, dies dann auch nachvollziehbar zu begründen.

Wenn die Zeichen gesetzt wurden, dass Gewalt nicht o.k. ist, ist eine entsprechende nachhaltige Ermutigung eines betroffenen Kindes anzunehmen, auch wenn vielleicht das familiäre Umfeld anders reagiert. Dem Geheimhaltungsdruck, der oft auf Opfern lastet, soll offensiv im Sinne von Maßnahmen gegen Verdächtige begegnet werden.
Stützende Begleitvorkehrungen durch die Jugendwohlfahrt, etwa Sozial-pädagogische Familienhilfe im Bezugssystem des Kindes, können eine Belastungsminderung darstellen.
Bei Gewalt gegen Frauen ist erforscht, dass sich Betroffene in der Regel im Hilfeprozess mehrmals um Unterstützung bemühen, bis sie bei einer adäquaten Stelle ankommen
. Bei Kindern ist das vielleicht ähnlich, umso mehr ist hier Handeln angesagt, wenn es bestimmte Anzeichen für Gewalterfahrungen gibt. 
Ganz wichtig erscheint bei unmissverständlicher Statuierung von Anzeigepflichten der Appell und das Signal an Opfer, Täter, Umfeld und Gesellschaft, dass Gewalt gegen Kinder, gegen Frauen und ganz allgemein einen Unwert darstellt, gegen den mit den Mitteln des Strafrechts einer demokratischen Gesellschaft vorgegangen wird.
� Verfasst von DSA Maga. Maria Schwarz-Schlöglmann, Gewaltschutzzentrum OÖ, Tel.: 0732/607760


� Mit Ausnahme Interventionsstelle Vorarlberg und Gewaltschutzzentrum Tirol.


Die Wiener Interventionsstelle hat eine eigene Stellungnahme erarbeitet, die in einigen Punkten weitere Vorschläge in Hinblick auf die erweiterte Anzeigenpflicht erörtert.
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